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Im Rahmen des Leitprojekts ,Machbarkeitsstudien fiir Radschnellwege der Metropolregion
Hamburg“ (MRH) wurde die Machbarkeit eines Radschnellweges (RSW) fir Libeck unter-
sucht. Die untersuchte Trasse verlauft von Bad Schwartau Uber das Libecker Stadtgebiet
bis nach Grof3 Grénau.

Die vorliegende Machbarkeitsstudie von der PGV Dargel Hildebrandt GbR — in Zusammena-
rbeit mit Urbanus GbR — skizziert den Prozess der groben und detaillierten Trassenfindung
sowie der Beteiligungsformate. Des Weiteren enthalt sie Aussagen zu Qualitadtsstandards
und Musterlésungen. Fur die gewahlte(n) Vorzugstrasse(n) wird die Umsetzbarkeit anhand
von Fuhrungsformen, Querschnitten, Konflikten und einer groben Kostenschatzung gepruft.

Nach Untersuchung des Radverkehrsaufkommens sowie dessen Prognose wird die Ratze-
burger Allee seitens der Gutachter:innen sowie seitens der Verwaltung als prioritar herzustel-
lender erster Abschnitt betrachtet. Hier besteht bereits heute ein sehr hohes Radverkehrs-
aufkommen. Die Radverkehrsanlagen sind zudem in einem schlechten baulichen Zustand

und entsprechen nicht den MaRRen gemafll Empfehlungen fir Radverkehrsanlagen (ERA
2010).

Bericht:

Ziel der Machbarkeitsstudie

Die Machbarkeitsstudie verfolgt durchgehend das Ziel, den hohen Radschnellweg-Standard
(RSW-Standard) nach Forschungsgesellschaft fur Stral3en- und Verkehrswesen (FGSV) auf
dem untersuchten Korridor zu Grunde zu legen. Das von der FGSV entwickelte
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Arbeitspapier! fordert eine hohere Qualitat als im ERA2-Standard vorgesehen, um den zu-
kunftigen Anforderungen an Hauptrouten fir den Radverkehr besser Rechnung tragen zu
kénnen. Die RSW-Standards erflillen in starkerem MaRe die Anforderungen an hohe Ge-
schwindigkeiten, stérungsarme Flhrungen und die Bewaltigung starker Radverkehrsstrome.
RSW sollen als wichtige Hauptrouten den Radverkehr beschleunigen und Reisezeitgewinne
gegenuber dem Motorisierten Individualverkehr (MIV) ermdglichen. Auch fur den (Uber-
)kommunalen Pendelverkehr sollen sie eine umweltfreundliche Alternative bieten.

Einer Verwirklichung des RSW-Standards werden in der vorliegenden Machbarkeitsstudie
andere Belange untergeordnet. Das erfordert in einigen Bereichen z.B. Eingriffe in Grinfla-
chen sowie die Umwidmung von Stralenraum zu Lasten des ruhenden und flieRenden Kfz-
Verkehrs, aber auch zu Lasten des FulRverkehrs. Gleichzeitig verursachen einige Strecken-
abschnitte dadurch einen erhéhten Kostenaufwand.

Als Ruckfallebene fir Orte, an denen der RSW-Standard nur unter unverhaltnismafiig gro-
Rem Aufwand herstellbar ist, kann ausnahmsweise auf einen ,reduzierten Standard” zurick-
gegriffen werden. Dieser liegt oberhalb der Anforderungen an Radverkehrsanlagen aus der
ERA und geringfiigig unter den Anforderungen des RSW-Standards (s. Tabelle 1).

Tabelle 1: Beispiele flir Breitenvorgaben verschiedener Flihrungsformen (nicht abschlieRend)

Fihrungsformen ERA-Standard RSRI%Z Lézt;en'éirr d RSW-Standard
(E;tﬁzgzt:gggjl:?eﬁ? innerorts) =200m =250m 23,00m
Fahrradstraie 23,50 m >4,00 m
Radfahrstreifen 21,85m 2250m =23,00m

Zzgl. Entsprechender Sicherheitstrennstreifen zur Fahrbahn/zum Parken gemal3 ERA

Des Weiteren verlangt der RSW-Standard eine strikte Trennung von Ful3- und Radverkehrs-
flachen, eine mogliche durchschnittliche Reisegeschwindigkeit von 20 km/h, sowie weniger
als 30 Sek/km Reisezeitverlust durch Knotenpunkte (Lichtsignalanlagen (LSA) 0.4.).

Insgesamt beflrwortet die Verwaltung die Ergebnisse der Studie. Mit der Umsetzung des
Radschnellwegs (RSW) wird ein wesentlicher Beitrag zur Verkehrswende und eine Optimie-
rung der Radverkehrsinfrastruktur geschaffen. Das Potential und die Bedeutung der gewahl-
ten Vorzugstrassen fur den Radverkehr werden ebenfalls erkannt. Die Umverteilung des
Stralenraums hin zu einer gerechteren Flachenverteilung fur alle Verkehrsteilnehmer:innen
wird befurwortet.

Eine Empfehlung fur die Umsetzung aller in der Machbarkeitsstudie aufgefuhrten Maf3nah-
men kann allerdings nicht ausgesprochen werden. Da die Machbarkeitsstudie das Ziel ver-
folgt, den RSW-Standard anderen Belangen Uberzuordnen, entstehen fiir einige Teilab-
schnitte Situationen, die seitens der Verwaltung kritisch bewertet werden.

Das gilt insbesondere fiir die Teilbereiche, die aufgrund hoher Flachenkonkurrenz, oder na-
tur- und denkmalschutzrechtlicher Restriktionen keine Mdglichkeit bieten, einen RSW-Stan-
dard mit vertretbarem Aufwand herzustellen. Insbesondere im Umfeld der Altstadt unterlie-
gen die Strallenrdume einer Vielzahl anderer Anforderungen, die das Nutzen-Kosten-Ver-
haltnis in Frage stellen kénnen. Hier missen in der weiteren Planung vertretbare Losungen
gefunden werden, bspw. der Einsatz des reduzierten oder des ERA-Standards. Die Mach-

1 Forschungsgesellschaft fir Stralen- und Verkehrswesen [FGSV] 2014: Einsatz und Gestaltung von
Radschnellverbindungen. Arbeitspapier.

2 Forschungsgesellschaft fir StraRen- und Verkehrswesen [FGSV] 2010: Empfehlungen fir Radverkehrsanlagen.
Arbeitspapier.
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barkeitsstudie bildet hier die Grundlage fur weitere Untersuchungen, z. B. im Rahmen der
Aufstellung des Verkehrsentwicklungsplans (VEP) sowie des Radverkehrskonzeptes. Des
Weiteren pladiert die Verwaltung dafir, FuRverkehrs- oder Grinflachen mdglichst nicht zu
Gunsten eines RSW zu reduzieren. Die Herstellung einer sicheren und attraktiven Radver-
kehrsinfrastruktur darf nicht zu Lasten schwacherer Verkehrsteilnehmer:innen oder der Grin-
flachen geschehen.

Positiv werden die Musterlésungen fur die RSW-Fuhrung an Bushaltestellen gesehen. Die
Verkehrsmittel Rad und Bus sollen sich gegenseitig nicht beeintrachtigen, sondern beide als
Bestandteile des Umweltverbunds geférdert werden. Durch den Eingriff in den Stralenraum
soll deshalb gleichzeitig auch eine Férderung des OPNV vollzogen werden, indem die jetzi-
gen Haltestellenbuchten zu Haltestellenkaps (oder, wo rdumlich anders nicht méglich: Fahr-
bahnrandhaltestellen) ausgebildet werden. Dieses Vorgehen entspricht der in der Machbar-
keitsstudie vorgestellten Musterlésungen (Musterldsung 1, Musterlésung 2). Dadurch wird
zum einen mehr Flache zwischen Gehweg und Bushaltestelle freigelegt, welche vom RSW
genutzt werden kann, zum anderen kénnen die vorhandenen Bushaltestellen barrierefrei
ausgebaut werden. Darliber hinaus muss der Bus beim An- und Abfahren einer Haltestelle
nicht mehr seine Ideallinie oder die Fahrspuren verlassen bzw. sich nach Abfahrt wieder in
den flieRenden Verkehr einordnen. Somit kommt dem OPNV eine stérkere und sichtbare
Stellung im Verkehrsaufkommen zu. Somit wird auch den ,Anforderungen an die Haltestelle-
ninfrastruktur aus dem 4. RNVP der Hansestadt Lubeck (vgl. S. 151 f.) entsprochen. Der 4.
RNVP sieht vor, dass Haltestellen kunftig bevorzugt als Kaphaltestellen oder Fahr-
bahnrandhaltestellen angelegt werden sollen.

Aufbauend auf den Ergebnissen der Machbarkeitsstudie wurden Anforderungen formuliert,
die sich an den Ergebnissen orientieren, aber auch deutlich die genannten Kritikpunkte auf-
zeigen. Zu diesem Zeitpunkt werden folgende Grundsatze fir die Vorplanung und weitere
Detailplanung gesetzt:

e Bei Bedarf werden zuerst bzw. ausschlielich Flachen des Kfz-Verkehrs reduziert

Die Umsetzung eines RSW soll nach Mdglichkeit nicht zu Lasten anderer
Verkehrsmittel des Umweltverbunds gehen. Insbesondere die Flachen fir den
Fuverkehr sollen moéglichst nicht reduziert werden. Grinflachen und Baume sollen
erhalten bleiben. Wenn mdglich, soll der bestehende Radweg entsiegelt werden, um
den Baumen mehr Raum zur Verfugung zu stellen.

e Busbuchten werden zu Haltestellenkaps (oder Fahrbahnrandhaltestellen) ausgebaut

Die Verkehrsmittel des Umweltverbunds sollen nicht gegeneinander ausgespielt
werden. Die Umsetzung des RSW fiihrt zu einer Umgestaltung des Strallenraums,
welche die Anpassung der jetzigen Bushaltestellensituation ermdglicht. So kénnen
die Bushaltestellen nicht nur als Kap ausgebildet, sondern auch barrierefrei
hergestellt werden. Durch die Verlegung der Haltestellen an den Fahrbahnrand
mussen Busse den flieRenden Verkehr nicht mehr verlassen oder sich beim Abfahren
wieder einordnen. Des Weiteren ist die Fihrung des RSW hinter den Bushaltestellen
attraktiver fir Radfahrende, als die Fiuhrung auf einer gemeinsamen Spur mit dem
OPNV oder das Ausweichen auf die Fahrbahn des flieRenden Kfz-Verkehrs.

e Der RSW soll als eigenstandige Infrastruktur gefuhrt werden; die Einrichtung von
Radfahrstreifen o0.a. soll nach Mdglichkeit vermieden werden

Ein RSW stellt eine wesentliche Hauptroute flr den Alltagsradverkehr dar. Er soll
Radfahrende schnell, sicher und komfortabel an ihr Ziel bringen. Die gewahlten
Vorzugstrassen sind darlber hinaus wichtige Verkehrsachsen mit hoher
Verkehrsbelastung durch Kfz. Die Markierung von Radfahrstreifen auf der Fahrbahn
ist nicht erste Wahl, wenn eine sichere Infrastruktur errichten werden soll, die noch
nicht ausgeschépfte Potentiale von Radfahrenden akquirieren soll. Es bedarf einer
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baulich getrennten Fuhrung, welche sowohl objektiven, als auch subjektiven
Sicherheitsstandards entspricht, um insbesondere sicherheitsbedurftige
Nutzer:innengruppen anzusprechen. Ein Befahren, Uberfahren, Halten oder Parken
von Kfz auf dem RSW darf nicht ermoglicht werden.

Diese Grundsatze fir die weiteren Detailplanungen wurden am 30.03.2021 im Rahmen der
47. Sitzung des Runden Tisch Radverkehr den Teilnehmer:innen vorgestellt und mit grol3er
Mehrheit befiirwortet.

Weiteres Vorgehen: Planung des ersten RSW-Abschnitts

Die Machbarkeitsstudie benennt den sudlichen Abschnitt (Ratzeburger Allee und Ratzebur-
ger Landstralde) als prioritar herzustellenden Abschnitt fir einen RSW. Die Verwaltung teilt
diese Einschatzung. Auf den genannten Strecken sind bereits heute teilweise Uber 5.000
Radfahrende am Tag unterwegs. Des Weiteren bilden die Ratzeburger Landstrale und Allee
eine wichtige Route fur den Pendler:iinnen- und Schiler:innenverkehr. Die Prognosen der
Machbarkeitsstudie lassen fur die Zukunft einen starken Zuwachs an Radfahrenden vermu-
ten. Die Radverkehrsinfrastruktur befindet sich allerdings in einem schlechten Zustand und
entspricht nicht den Anforderungen gangiger Regelwerke.

Der Abschnitt von Wallbrechtstralie bis Stadtweide/Osterweide (s. Abbildung 1) wird als ge-
eignet betrachtet, um dort den ersten Teil des Radschnellwegs umzusetzen. Dieser Teilbe-
reich wurde auch am 28.08.2020 von der ,Initiative Spurwechsel“ zur Erprobung einer Pop-
Up Bike-Lane (Abschnitt: Amselweg bis Nachtigallensteg) genutzt. Aufgrund der noch an-
dauernden Bauarbeiten in den nérdlichen Abschnitten der Ratzeburger Allee (Muhlentorkrei-
sel bis WallbrechtstralRe) sowie der in Planung befindlichen Umgestaltungen der Muhlentor-
briicke und des Muhlentorkreisels wird dieser Abschnitt fir eine zweite Umsetzungsphase
vorgeschlagen.

Die konzeptionelle Verkehrsplanung des Bereichs Stadtplanung und Bauordnung hat auf
Grundlage der Ergebnisse aus der Machbarkeitsstudie sowie der festgelegten Grundsatze
eine erste Entwurfsskizze erarbeitet, welche als Ansatz fur die Detailplanung dienen soll. Da-
fir werden zum einen Festlegungen fir die Streckenabschnitte, fir Knotenpunkte, sowie fur
die Fiihrung an Haltestellen des OPNV getroffen. Es handelt sich um schematische Vorga-
ben, welche durch die Detailplanung angepasst werden. Insbesondere die Breitenangaben
sind keine starren Festsetzungen.

Dabei orientiert sich das Konzept des Bereichs Stadtplanung und Bauordnung an weiteren
Vorgaben und Regelwerken. Fuldverkehrsflachen sollen, wie erwahnt, mdglichst nicht fir ei-
nen Radschnellweg verringert werden. Sie sollen, sofern dies nicht bereits der Fall ist, den
Anforderungen an gangige Regelwerke entsprechend hergestellt werden (i.d.R. mindestens
2,50 Meter Fullwegbreite). Empfehlungen des kirzlich veréffentlichten 3. Nationalen Rad-
verkehrsplan zur Radverkehrsinfrastruktur werden ebenfalls bericksichtigt. Hier werden u.a.
geschutzte Radfahrstreifen (,Protected Bike Lanes®) explizit als einzusetzendes Gestal-
tungselement gefordert?.

Des Weiteren versucht der Vorschlag des Bereichs Stadtplanung, eine schnelle und ggf.
kostengiinstigere Umsetzung zu ermdéglichen, damit zeitnah erste Erfolge verzeichnet wer-
den kénnen. Insbesondere die Errichtung geschitzter Radfahrstreifen ist im Vergleich zu
baulich angelegten Radwegen (Hochbord) kostengiinstiger und kurzfristiger umsetzbar, da
i.d.R. lediglich Ummarkierungen stattfinden mussen.

Da die Rahmenbedingungen auf den 1,5 Kilometern zwischen Wallbrechtstrale und Stadt-
weide/Osterweide sehr heterogen sind, sind verschiedene Strallenraumaufteilungen nétig.
Insgesamt werden daher vier charakteristische Teilstlicke und ihre Eigenschaften betrachtet
(vgl. Abbildung 1). Die einzelnen Teilstlcke stellen keine Priorisierung bei Planung und Um-
setzung dar.

3 BMVI 2021: 3. Nationaler Radverkehrsplan: Seite 36f.
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Abbildung : Ubrich der Strecke fir die erste msetzung eines RSW
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1. Konzept fir Streckenabschnitte: Teilstlick a

Das Teilstlick a verlauft stidlich der WallbrechtstralRe bis zur Kahlhorststra3e Gber rund 150
Meter. Die Machbarkeitsstudie sieht vor, Flachen des Fulverkehrs fur den Radschnellweg
umzuwidmen, da die Flache des Kfz-Verkehrs wegen der besonderen Bedeutung des Kno-
tenpunkts kaum reduziert werden kénne (vgl. Abbildung 2). Die Gehwege sollen jeweils 0,5
Meter schmaler werden, um den reduzierten RSW-Standard einhalten zu kénnen.

In diesem Abschnitt muss darauf hingewiesen werden, dass das Kosten-Nutzen-Verhaltnis
schlechter ausfallt als in den anderen Teilsticken. Am Ende steht ein Zugewinn der Radwe-
ge von 30 cm bzw. von 50 cm einem Verlust an Gehwegbreite von 50 cm bzw. 75 cm ge-
geniuber. Zudem musste die Fahrbahn um 1,0 Meter reduziert werden. Der Bereich Stadt-
planung und Bauordnung sieht die Reduzierung der Fuldverkehrsflachen nicht als geeignete
und sinnvolle MaRnahme an. Um allen Verkehrsteilnehmer:innen gerecht zu werden, wird
daher vorgeschlagen, Abstriche vom RSW-Standard zu machen. Die vorhandenen Radwege
sollen mindestens ERA-konform, nach Mdglichkeit nach dem reduzierten RSW-Standard,
hergestellt werden. Daflr sind eine Deckensanierung sowie das Herstellen von Sicherheits-
trennstreifen notig. Des Weiteren sollen die Gehwegdecken bei Bedarf ebenfalls saniert wer-
den.

WallbrechtstraBe bis Kahlhorststralle
Lange Ca. 150 m
Fuhrungsform Radverkehr Einrichtungsradwege
Baulicher Standard ERA bis Reduzierter RSW-Standard
Wegfall Kfz-Fahrstreifen Nein
Wegfall Kfz-Stellplatze Nein
Geschatzte Baukosten 220.000 €
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Abbildung 2: Querschnitt Teilstiick a
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1. Konzept fir Streckenabschnitte: Teilstlick b

Die Machbarkeitsstudie sieht vor, die Parkstreifen fiir den RSW zu nutzen. Hier sollen 3,00
Meter breite Radwege entstehen, die mit 0,75 Meter breiten Sicherheitstrennstreifen von der
Fahrbahn und dem neu angelegten Parkstreifen getrennt sind (vgl. Abbildung 3). Die Fahr-
bahn verengt sich auf jeweils eine Spur pro Richtung, sowie einen Mittelstreifen, der an Kno-
tenpunkten als Abbiegespur ausgeweitet werden kann.

Dieser Vorschlag ist regelkonform, sollte jedoch einigen Anpassungen unterzogen werden:
Eine geeignete Alternative besteht in der Herstellung des RSW zu einem sogenannten ge-
schitzten Radfahrstreifen (,Protected Bike Lane®). Hier wird der Sicherheitstrennstreifen ge-
nutzt, um eine bauliche Trennung zu erreichen — in welcher Form (Pfosten, Blumenkubel,
etc.) ist zu klaren. Ein Vorteil ist, dass der RSW nicht als baulicher Radweg angelegt werden
muss, sondern hdéhengleich auf dem bestehenden Parkstreifen realisiert werden kann. Die-
ses Vorgehen hat unter anderem auch finanzielle und zeitliche Vorteile. Der momentan be-
stehende Parkstreifen musste lediglich entsprechend markiert werden, anstatt einen bauli-
chen Radweg (Hochbord) herzustellen.

Durch die bauliche Trennung ist sowohl Halten, Parken als auch Uberfahren von Kfz ausge-
schlossen. Geschiitzte Radfahrstreifen fihren zu einem maximalen subjektiven Sicherheits-
gefuhl, insbesondere bei unsicheren Radfahrenden. Gleichzeitig verbessern sie die Sicht-
barkeit der Radfahrenden fur Kfz-Nutzer:innen und tragen somit zu einer verbesserten Ver-
kehrssicherheit bei. In ausreichender Distanz zu Knoten/Einmindungen entfallt die bauliche
Trennung. In Absprache mit der Feuerwehr ist zu erdrtern, welche Art baulicher Trennung
vereinbar ist: fest, herausnehmbar oder flexibel (,Leitboys®).

Der Gehweg auf der westlichen Seite wird mindestens regelkonform (2,50 Meter). Auf der
Ostlichen Seite sind bereits 2,60 Meter vorhanden. Die Gehwegdecken werden, wenn ndtig,
saniert.

Anhand dieser Planung verbleibt noch ausreichend Flache, um sowohl einen Parkstreifen als
auch zwei Fahrspuren und einen Mittelstreifen vorzuhalten. Die Ratzeburger Allee wird nicht
nur durch Busse oder Schwerlastverkehr genutzt, sondern durch die raumliche Nahe zum
Universitatsklinikum auch von Rettungswagen. Diese sollen im Notfall ungestort passieren
kénnen. Durch die ausreichende Breite der Fahrbahnen und des Mittelstreifens steht einem
Rettungswagen ausreichend Platz zur Verfugung.

Kahlhorststrae bis Kastanienallee
Lange Ca. 700 m
Fihrungsform Radverkehr Einrichtungsradwege
Baulicher Standard RSW-Standard
Wegfall Kfz-Fahrstreifen Ja
Wegfall Kfz-Stellplatze Ja
Geschatzte Baukosten 850.000 €
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Parken Grin Radweg  Gehweg
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Abbildung 3: Querschnitt Teilstlick b
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1. Konzept fir Streckenabschnitte: Teilstiick c

Die Machbarkeitsstudie veranschlagt, eine Fahrspur zu entfernen (vgl. Abbildung 4). Da-
durch verblieben zwei Parkstreifen und eine Spur je Richtung plus Abbiegespur fur den Kfz-
Verkehr. Der RSW-Standard kénnte dann umgesetzt werden, allerdings muissten dafir auf

ostlicher Seite sowohl Griinflache als auch 20 cm FuRverkehrsflache weichen.

Die Planungen auf der westlichen Seite werden von der Verwaltung befiirwortet. Den Eingriff
in FuBverkehrs- und Grinflache auf der ostlichen Seite sieht die Verwaltung als nicht ver-
haltnismaRig an. Durch Reduzierung eines Parkstreifens lie3e sich eine RSW-konforme L6-
sung fiir die Ostseite finden. Darlber hinaus kénnte den Baumen — wie im Teilstlick b — mehr

Platz gegeben werden, indem der ehemalige Radweg entsiegelt wirde.

Kastanienallee bis Weberkoppel

Lange

Ca. 300 m

Flhrungsform Radverkehr

Einrichtungsradwege

Baulicher Standard

RSW-Standard

Wegfall Kfz-Fahrstreifen Ja
Wegfall Kfz-Stellplatze Ja
Geschatzte Baukosten 400.000 €
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Abbildung 4: Querschnitt Teilstlick ¢
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1. Konzept fir Streckenabschnitte: Teilstiick d

Der RSW-Standard kann laut Machbarkeitsstudie nur eingehalten werden, wenn dafir Grin-
und Fulverkehrsflache umgewidmet wirden. Die Fahrbahn wirde aulerdem um eine Kfz-
Spur reduziert (vgl. Abbildung 5).

Die Verwaltung sieht auch hier die Reduzierung von Fuverkehrs- und Grinflachen als nicht
verhaltnismaRig an. Die Grinflachen liegen teilweise nicht im Eigentum der Hansestadt.
Moglicher Grunderwerb steht im Konflikt zum Nutzen-Kosten-Verhaltnis.

Die Griunflachen auf der westlichen Seite sind breiter als im Querschnitt angegeben, aller-
dings befinden sich diese nicht im Eigentum der Hansestadt. Auf Hohe des Aldi-Markts sind
es circa 1,70 Meter Grunstreifen im Eigentum der Hansestadt Lubeck, allerdings befinden
sich in Teilen des Korridors auch Stitzmauern oder Baume. Ziel sollte sein, den westlichen
Grunstreifen zu erhalten und auf den Ankauf von Flachen zu verzichten, um einem geeigne-
ten Nutzen-Kosten-Verhaltnis zu entsprechen.

Auf der Ostlichen Seite misste vom Bahnibergang aus, bis zur Hohe des Aldi-Markts, Fla-
che angekauft werden. Von Hohe Aldi-Markt bis zur Kreuzung Stadtweide/Osterweide befin-
den sich unterschiedlich groRe Anteile der Grinflachen im Eigentum der Hansestadt. Hier
wird im Rahmen der Detailplanung eine Prifung notwendig, ob und inwiefern bestimmte Be-
reiche genutzt werden kénnen.

Gegebenenfalls muss auf den reduzierten RSW-Standard zurlickgegriffen werden. Die De-
tailplanung muss hier eine geeignetere Lésung finden, indem die Breiten der Fahrspuren
minimal gehalten werden.

Weberkoppel bis Stadtweide / Osterweide
Lange Ca. 300 m
Flhrungsform Radverkehr Einrichtungsradwege
Baulicher Standard ERA-Standard bis Reduzierter RSW-Standard
Wegfall Kfz-Fahrstreifen Ja
Wegfall Kfz-Stellplatze Nein
Geschatzte Baukosten 420.000 €
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Abbildung 5: Querschnitt Teilstlick d
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1. Konzept fir Knotenpunkte

Auf der Strecke von Wallbrechtstral’e bis zur Stadtweide/Ostweide gibt es zahlreiche Kno-
tenpunkte. Diese missen so gestaltet sein, dass sich Radfahrende und Ful3ganger:innen
sicher bewegen und gleichzeitig der OPNV sowie der Kfz-Verkehr geordnet flieBen kénnen.
Prinzipiell beflurwortet die Verwaltung die Planung der Machbarkeitsstudie, welche vorsieht,
bei Knotenpunkten Abbiegespuren einzurichten.

Die fur die Strecke vorgestellten Konzepte und Modellquerschnitte gelten auch fir die Situa-
tionen an Knotenpunkten. Allerdings entfallen in einer ausreichenden Entfernung vor und
nach einem Knotenpunkt die Parkstreifen. Dadurch wird eine ausreichende Sichtbeziehung
zwischen abbiegenden Kfz und Radfahrenden ermdéglicht, da diese dann auf nebeneinander-
liegenden Spuren fahren. Des Weiteren entstehen durch Wegfall der Parkstreifen freie Fla-
chen auf der Fahrbahn, welche als Abbiegespur genutzt werden kénnen. Die festen Einbau-
ten zur baulichen Abgrenzung zwischen RSW und Fahrbahn entfallen, um Abbiegevorgange
zu ermdglichen. Um den Radfahrenden ein sicheres Geflihl zu geben, sollte bei Knotenpunk-
ten mit Lichtsignalanlagen die Haltelinie fir Radfahrende vor die Haltelinie flr Kfz gelegt
werden, damit sie deutlich im Sichtfeld der Kfz-Fahrer:innen sind.

A A

Lrrrirs s

A

A A

VL

Abbildung 6: Prinzip-Skizze RSW-Fuhrung an Knotenpunkten (nicht mafistabsgetreu)
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2. Konzept fiur Bushaltestellen

Der betrachtete Streckenabschnitt verflgt Uber eine Vielzahl an Bushaltestellen. Dafir be-
nennt die Machbarkeitsstudie Modellldsungen, die jedoch immer im spezifischen Fall gepriift
werden mussen. Prinzipiell sollen die Haltebuchten zu Haltestellenkaps (oder, wenn es nicht
anders mdoglich ist: Fahrbahnrandhaltestellen) ausgebildet werden. Dadurch missen die
Busse nicht mehr zum An- und Abfahren die Fahrbahn verlassen bzw. sich wieder in den
Kfz-Verkehr einordnen. Durch das Vorziehen der Haltestellen an den Fahrbahnrand wird
mehr Flache fir die Wartebereiche frei sowie mehr Flach fur den RSW, welcher dann, wie in
der Machbarkeitsstudie veranschlagt, dahinter gefihrt wird. Andernfalls misste der Bus den
Radschnellweg beim Halten queren, was zu gefahrlichen Situationen fuhren kann. Im Zuge
der Neugestaltung werden die Bushaltestellen barrierefrei ausgebaut.

Die Ausgestaltung des RSW hinter der Bushaltestelle wird in der weiteren Planung detailliert
gepruft. Mogliche Konflikte zwischen Fahrgasten und Radfahrer:innen sollen vermieden wer-
den. Bauliche oder gestalterische Mittel sind zu prifen. Als konzeptionelles Vorbild werden
die in der Machbarkeitsstudie vermerkten Musterlésungen herangezogen (s. Abbildung 7).

| |
Abbildung 7: Musterlésung RSW-Fiihrung an Bushaltestellen (nicht maRstabsgetreu)
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Weiteres Vorgehen

Der Bereich Stadtgrin und Verkehr wird noch im Jahr 2021 in die Detailplanung einsteigen.
Dafiir werden entsprechende Lésungen fir die vorgestellten Teilstlicke erarbeitet und visua-
lisiert. Die in der Machbarkeitsstudie vorgestellten und im Bericht zusammengefassten bauli-
chen Rahmenbedingungen (Einrichtungsradwege, Haltestellenkaps, Umverteilung zu Lasten
der Kfz) und Lésungsansatze dienen der Orientierung und missen im Rahmen der weiteren
Schritte Uberpruft werden. Ziel ist es, aus der vorliegenden Vorplanung einen konkreten Ent-
wurfsplan der Verkehrsanlagen anzufertigen. Dartuber hinaus muss die bauliche Umsetzung
geplant, sowie die anfallenden Kosten und ggf. nétige Ausschreibungen mitbedacht werden.

Die Baukosten werden im Rahmen der Detailplanung prazise ermittelt. In diesem Jahr ste-
hen ausreichend Mittel flir den Beginn der Detailplanung der Verkehrsanlagen zur Verfi-
gung. Des Weiteren hat der Bereich Stadtgrin und Verkehr ein Produktsachkonto ,Ratze-
burger Allee Radschnellweg“ eingerichtet und fir den Haushalt 2022 Mittel in H6he von
170.000 € zur weiteren Detailplanung angemeldet. Fir die folgenden Haushaltsjahre werden
ausreichend Mittel fir die bauliche Umsetzung angemeldet werden. Die grobe Kostenschat-
zung belauft sich auf rund 1.900.000 € fir die vier vorgestellten Teilabschnitte.

Im weiteren Vorgehen wird die Inanspruchnahme von bestehenden Forderprogrammen ge-
pruft. Genauer betrachtet werden dabei die Verwaltungsvereinbarung Radschnellwege (BM-
VI), die Kommunalrichtlinie (BMU), das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, sowie Kili-
maschutz durch Radverkehr (BMU); mogliche weitere Forderprogramme sind nicht ausge-
schlossen. Es muss geprift werden, ob die jeweiligen Férdermdglichkeiten fir den vorge-
stellten Abschnitt in Frage kommen. Hier ist es wichtig, dass die genauen Querschnitte,
Radwegebreiten etc. bereits festgelegt und abgestimmt wurden. Das kann nur anhand der
Detailplanung erfolgen.

Die MRH erarbeitet zurzeit ein Folgeprojekt der Machbarkeitsstudien, welches bei den ersten
Schritten Richtung Umsetzung der Radschnellwege unterstiitzen soll. Diesbeziiglich befindet
sich eine Kooperationsvereinbarung gerade in der Absprache mit den teilnehmenden Kom-
munen und Kreisen. Ziel ist, koordiniert und gebundelt erste Umsetzungsschritte zu errei-
chen. Es werden langfristige und stetige Begleitung sowie Unterstiitzung der planerischen
und baulichen Prozesse angeboten. Dieses Folgeprojekt wird sich durch Fordergelder und
einen Eigenanteil der Hansestadt Lubeck finanzieren. Es ist erklartes Ziel der Hansestadt
Lubeck, unmittelbar mit der Umsetzungsplanung fur den Radschnellweg zu beginnen. Ein
Bedarf zur Mitwirkung der Hansestadt Libeck ist daher in den nachsten Wochen zu prifen,
da durch die Kooperation im Folgeprojekt der MRH keine zeitlichen Verzégerungen entste-
hen sollen.

Anlagen:

Anlage 1: Gesamtbericht Machbarkeitsstudie
Anlage 2: Steckbriefe

Anlage 3: Plane

Anlage 4: Skizzen und Querschnitte

Anlage 5: Tabellenband

Anlage 6: Beteiligungsband

Senatorin Joanna Hagen
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	Anlass:
	Im Rahmen des Leitprojekts „Machbarkeitsstudien für Radschnellwege der Metropolregion Hamburg“ (MRH) wurde die Machbarkeit eines Radschnellweges (RSW) für Lübeck untersucht. Die untersuchte Trasse verläuft von Bad Schwartau über das Lübecker Stadtgebiet bis nach Groß Grönau.
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